
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Die landstaendische Verfassungs Urkunde fuer das
Grossherzogthum Baden, nebst den dazugehoerigen

Actenstuecken

Baden

Carlsruhe, 1819

V. Eröffnung der Ständischen Sitzungen, Formen der Berathungen

urn:nbn:de:bsz:31-14300

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-14300


Ja

20: Verfaffungs Urkunde .

dung , dieurtheilende Soen no, die Procdur
beſtimmen .

i

Beſchwerden einzelnet Staatsbürget über Kraͤn⸗

| i in ihren verfaſſungs maͤßigen Gerechtſamen
können von den Kammern nicht anders als ſchrift⸗

lich und nur dann angenommen werden y wenn

der Beſchwerdeführer nachweißt , daß er ſich ver⸗

gebens an die geeigneten Landesſtellen und zuletzt

an das Staats⸗Wähkün um
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Ich
ſchwoͤre Treue dem Großherzog , Gehorſam

dem Geſetze , Beobachtung und Aufrechthaltung
der Staatsverfaſſung und in der Staͤndeverſamm⸗
lung nur des ganzen Landes allgemeinesWohl
und Beſtes ohne Ruͤckſicht auf beſondere Stäͤnde
oder Claſſen nach meiner innern Ueberzeugung zu

berathen: So wahr mir Gott helfe undſein hei⸗

liges Evongelinm , IEA nord

§. 70. Kein Landeshertlicher Autrag a jut Dis -

cuſſion und Abſtimmung gebracht werden , bevor

er nicht in beſondern Commiſſionen erortert und dar⸗

uͤber Vortrag erſtattet worden iſt .

a JE Die Landeshetrlichen Eommiſſarien treten- zur

vorläufigen Eroͤrterung der Entwürfe mit. findi -

ſchen Eommiſſarien zuſemmen , fo oft es von der

einen oder andern G ite für nothwendig krachtet
wird. Keine weſentliche Abänderung in einem Ges /

ſetz⸗„Ertwurfkann getroffen. werden, tie nicht mit

den Landesherrtichen Commiffatien
iin einem ſolchen

gemeinfópafttidyen Zuſammentritt eroͤrtert
worden iſt .

§ . 72 . Die Kammern köͤnnen einen zum Vortrag ge⸗

brachten Entwurf nochmaks an die Commiſſ.ionen

ani zurdckmeiſen.
A 75. Ein von der einen

r

Kommer an YkeAubere ge-
Es

brachter Geſehes⸗= Entwurf odet Vorſchlag irgend
einer Art , ann , wenn et nicht Piana Gegen⸗
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mafii Deo hetviffi D mifi Verbeſſerungs⸗ Vorſchlaͤgen,

i ii die in einer Commiſſion nach §. Ju .eroͤrtert worden,
moj echie andere Kammer zurüͤckgegeben werden .

iya? Jeder gültigeBeſchlußeiner Kammer erfordert ,
sdri Sod nigeakebrheti e eine Autsnahtie feſtgeſeht wor⸗
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gsja Verfaminlung . Bey gleicher Stimmenzahl giebt
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der Fati ein daß in Finanzſachen die Stimmen

beyder Kammernn zuſammen gezaͤhlt werdenmuͤſſen,
gfo entſcheidet bey Stimmengleichheit,Die Stimme des

Praͤſidenten der zweyten Kammer R
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Die beyden Kammern können weder im Ganzen
noch durchCommiſſionenzuſammentretenz3 ſie beſchraͤn⸗

ken ſich in ihrem Verhaͤltnißzu , einander auf die<

ankins Miseler ihrer Beſchlüſſ o-
Sie ſtehen nur mit dem Großherzoglichen Staats⸗

y NEEN in unmittelbarer Geſchäfts berlhrung;
ſie koͤnnen keine Verfügungen treffenoder Bekannt⸗

maigin irgend
einet Urt erlaſſen. Serie

Debutätionen dürfenfie.nut, jive befonders, nach
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ordnen .

y a . Die Miniſter urh,Miglicher es, tagteNini
GHD ſteriums und GtoßherzoglichenEommiſſarien haben

jederzeit bey öffentlicher und geheimer Sitzung Zu⸗

„ac teitt in ieber Kammer, und müſſen ben alen Diss

ia cuffionen, gebörtwerden, wenn ſie es verlangen.
Nur bey der Abſtimmung treten ſie aby Wenn fie

nicht Mitglieder; der Kammer ſind . Rah ihrgm
E Abtritt dürfen die Discuffionen,nicht wieder
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§ . 78 . Die Sitzünlgen beyder Kammern ſiud öffentlich.
al Sie werden geheimauf das Begehren der Regie⸗

rungs⸗ Commiſſarien bey Eröffnungen, für welche
:

— fie dié Geheimhaltung noͤthig Crachten , und auf

iih das Begehren von drey Mitgliedern , denen nach

l
pan dem Abtritt der Zuhoͤrer aber wenigſtens + der

saro Mitglieder über die oa Der Gpe
Berathung beytreten muß .

$ 79 ; „Die Reihenfolge, e die Abgeordneten
S oer Gtundherren und der Staͤdte und Aemter aus

a der Verſammlung austreten „ wird auf demerſten

s Landtagefür die einzelnenWahlbezirke ein für allemal

durch das Cogs beſtimmt. Die Haͤlfte der Grund⸗

330⁰
hertlichen Abgeordneten triti im Bahr 1823 aus ,

und dänn ailé vier Jahre wieder die Halfte. Im

Too
ac

Jaͤhr 1821 Klitk Eder Abgeordneten der Staͤdte
Sru ae inite und vannalle üwey K wieder

‘i ]
$ ois. ` NSIS l IN - TIN N

NoBo. Bo ih erſten aanbling zerkelüt iber
zS älle , wegen Gllelgkeit oe Wahlen entſtehenden,

Streitigkeitendie Landesherrliche Central-Commiſ⸗
ſion , die mit Der: erſtenVollziehungdes Conſti⸗

tutions-Geſetes beauftragt werden
A 81. Die Beit der Eröffnung des Erſten Landtags
Š wird auf den Erſten Februgr 1819 feftgejegt .
a 82. Der zur Zeit der Gròffnung des erſten Land⸗

tags , wodieConſtitution in Wirkſamkeit tritt ,
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beſtehende Zuſtand in allen Zweigen ye Verwal⸗

tung und Geſetzgebung dauert fort , bis die erſte

Verabſchiedung mit dem Landtage in den Gegen⸗

ftånden die ſich dazu aN ſeyn

wird .

Insbeſondere wird das erſte Budget bis zur

Vereinbarung mit den peoviforiih
in

Vollzug geſetzt .
s. 83: Gegenwaͤrtige Verfaſſung Wird unter die

`

Go-
rantie des deutſchen Bundes geſtellt .

Gegeben unter Unſerer eigenhaͤndigen Unterſchrift
und dem beygedruckten groͤßern Staats⸗Siegel . Gries⸗

bach den 22, pogut 1818.
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